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Beschlussvorschlag der Antragsteller: 
Die Stadt Rheine stellt 40.000 EUR für ein externes Fachgutachten zur Verfügung, welches 
die Fachlichkeit, Transparenz und das Controlling der Erzieherischen Hilfe der Stadt Rheine 
analysiert. 
Das Gutachten soll fachlich Wirkungen von Maßnahmen und Zielen analysieren und 
Empfehlungen geben, wie in Zukunft bei den Erzieherischen Hilfen Kosten gespart werden 
können, ohne dass die Fachlichkeit und Qualität der Erzieherischen Hilfen eingeschränkt 
wird, sondern u. U. sogar eine Steigerung der Qualität möglich ist. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Haupt-, Digital- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Rheine, dem Antrag 
nicht zu folgen.  
 
Begründung: 
Das Ansinnen, die Kostenreduzierung im Bereich der erzieherischen Hilfen mit einer Expertise 
zu begleiten, wird seitens der Verwaltung geteilt. 
 
Das Jugendamt der Stadt Rheine nimmt seit Jahren an dem Programm „Integrierte 
Berichterstattung der erzieherischen Hilfen (IBNRW)“ der Gebit teil. 
 
Mit der Integrierten Berichterstattung bietet die GEBIT Münster in den Bundesländern 
Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und 
Thüringen ein ziel- und kennzahlenbasiertes System für den interkommunalen Vergleich an. 
Die Kennzahlen fungieren als Indikatoren zur Einschätzung der Erreichung der hinterlegten 
Ziele. Das Berichtswesen ist nach den Prinzipien der „Balanced Score Card“ aufgebaut. 
 
Die Einzelwerte der Kennzahlen bedürfen der fachlichen Analyse und Diskussion in den 
Vergleichsringen. Auf Basis von über 70 Sozialstrukturkennzahlen sowie weiteren 
Kennzahlen zur Personalausstattung werden dabei explizit die Jugendämter qualifiziert 
interkommunal verglichen, die gleiche oder ähnliche Ausgangsbedingungen haben. Die 
Grunddaten werden durch die Jugendämter bereitgestellt. Die Bereiche Kunden- und 
Mitarbeiterzufriedenheit basieren auf Befragungsdaten. Ein Großteil der Daten, die den 
Sozialstrukturkennzahlen zugrunde liegen, stammt aus externen Datenquellen, zum Beispiel 
den Landesämtern für Statistik, der Bundesanstalt für Arbeit, den Landeskriminalämtern oder 
der Gesellschaft für Konsumforschung in Nürnberg. Diese Daten wurden von der GEBIT 
Münster zentral beschafft und bereitgestellt. Eine Webanwendung der GEBIT Münster 
berechnet auf Basis der Grunddaten die entsprechenden Kennzahlen und gruppiert sie für die 
Vergleichsringarbeit. 
Das Projekt der Integrierten Berichterstattung wird von der GEBIT Münster seit nunmehr zehn 
Jahren moderiert und wissenschaftlich begleitet. Fast 100 beteiligte Jugendämter in fünf 
Bundesländern arbeiten auf Basis eines einheitlichen Ziel- und Kennzahlensets. Die in den 
Dimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kundenzufriedenheit und 
Mitarbeiterzufriedenheit hinterlegten Ziele und Kennzahlen können nicht nur zum 
interkommunalen Vergleich, sondern auch für ein Qualitätsmanagementsystem verwendet 
werden. 
Für die Teilnahme an diesem Vergleichsring sind für das Jahr 2023 3.300 € vorgesehen. 
In der Sitzung des JHA im März 2023 ist vorgesehen, die Daten aus 2021 vorzustellen und 
davon ableitend, erste Schritte für eine effizientere Aufgabenerfüllung zu beschreiben. 
Sollten darüber hinaus Analysedaten benötigt werden, können diese, evtl. gemeinsam mit 
dem Institut, erhoben und ausgewertet werden. 
 
Zusätzliche Haushaltsmittel sind deshalb nicht erforderlich. 
 


